
Polizeipräsidium
Unterfranken 

Die Polizei bittet zum Schutz vor Infektionen um Einhaltung der bestehenden Vorschri� en. 
Bitte meiden Sie stark frequentierte Örtlichkeiten und Menschenansammlungen und  hal-
ten Sie die Hygieneregeln und Mindestabstände ein!
Die unterfränkische Polizei wünscht allen Vätern – trotz aller Einschränkungen – 
einen schönen Vatertag! Wir wünschen und freuen uns sehr, wenn im Jahr 2022 auch 
der Vatertag wieder unbeschwerter gefeiert werden kann!

TIPPS IHRER UNTERFRÄNKISCHEN POLIZEI ZUM

VATERTAG
Der Vatertag steht bevor und auch in diesem Jahr dreht sich wieder vieles rund um die 
geltenden pandemiebedingten Vorschri� en. Die unterfränkische Polizei möchte die 
Gelegenheit nutzen, sich im Vorfeld an die Feiernden zu wenden! 

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN
Auch zum Vatertag gelten – je nach Inzidenz – Kontaktbeschränkungen:
Im ö� entlichen Raum und privat ist es erlaubt, sich bei einer 7-Tage-Inzidenz >100 mit 
Angehörigen des eigenen Hausstands plus einer weiteren Person zu tre� en.  Bei einer 
Inzidenz zwischen 35 und 100 können sich zwei Hausstände bis maximal fünf Personen 
tre� en. Wird die Inzidenz 35 unterschritten, sind drei Hausstände und maximal zehn 
Personen erlaubt (bea. Sonderregelungen für Geimp� e/Genesene und Kinder). 

Grundsätzlich sind Feiern, Veranstaltungen und Ansammlungen auf ö� entlichen 
Plätzen und Anlagen weiterhin verboten. 

ALKOHOLVERBOT UND NÄCHTLICHE AUSGANGSSPERRE
Um nicht mit den Vorschri� en in Konflikt zu geraten, bitten wir auch, sich an das be-
stehende Alkoholverbot im ö� entlichen Raum zu halten. Wo genau dies gilt, hat jede 
Kommune vor Ort selbst festgelegt. Bei einer 7-Tage-Inzidenz >100 gilt zwischen 22 und 
5 Uhr außerdem eine nächtliche Ausgangssperre (bea. kommunale Regelungen).

POLIZEILICHE KONTROLLEN
Die Polizei wird zur Einhaltung der Vorschri� en auch am Vatertag in allen unter-
fränkischen Regionen Kontrollen durchführen.

Unser Einschreiten erfolgt dabei stets mit Augenmaß und mit dem Ziel, Infektions-
gefahren zu minimieren. Allerdings wird die Polizei bei Verstößen konsequent Bußgeld-
verfahren einleiten.


